
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 35 (1919)

Heft: 27: w

Artikel: Vom Submissionswesen [Schluss]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581096

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581096
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sit. 2? 3ll»fïr. fdjttieij. („3Jleifler&Iatt") 26?

immiiHimimi
Verband Schweiz. Daehpappen-Fabrikanter» E. E.

Verkaufs- und Beratungsstelle: ZURICH Peterhof :: Bahnhofstrasse 30

ICIÏ1 Telegramme: DACHPAPPVERBAND ZÜRICH • Telephon - Nummer Selnau 3636 Hl

lllll Lieferung von:

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton

Teerfreie Dachpappen

mnnnIHBHI

noffenfd)after, bie inS Unenblidje wa.cßfen würben, wenn
fie nicßt immer unb immer wieber befcßnitten werben
wüßten. 2ftan oergißt gar leicht, baß baS Raiten ^extte
teuer, feljr teuer ju fteßen fommt. R.

Q3om 6ufrmiffion$fc>efett.
(Sorrefpotibettä.) (©djlufi.)

5. (Drgcmifation bes îîered?iuutç}su>efens.
®aS wirb ber ßauptpunft fein für bie (Sanierung

bes SubmiffionSroefenS. Stn SRufterbeifpielen wirb ge=

Seigt, mie bie Unfoften unb bie ©inselfoften ermittelt
werben. @S folgen: Reglement über baS ißreiStariß
wefen unb baS Könfurrenjoerfaßren swifcßen ben ein=
Seinen Seftionen eineS fcßweiserifcßen BerufSoerbanbeS,
Reglement über bie Siegelung best ^onfurrenswefenS im
@cßreiner= unb ©lafergewerbe beS ©ewerbeoerbanbeS
©t. ©alien. $er Berfaffer ift ber SHnficßt, baß burcß
folcße Beglentente roeber bie ^ynitiatioe, nocß bie Unter=

UeßmungSluft im ©ewcrbeftanb ertötet werben; perfön=
üeße £ücßtigfeit unb erzielter ^ortfeßritt follen meßt sur
£>rüdung ber greife benüßt werben.

Stießt burd) einfeitige ©eltenbmadßung eines SJiacßd
ftanbpunfteS, aber burd) fonfequente Bertretung unfereS
9fed)te§ wollen wir burcl) Belehrung unb ©rsießung unfer
-Biel erreichen. SDasu bebürfen wir aber ber SDtitarbeit
ber Beßörben, ber Strcßiteften unb beS gefamten ^3ubIifumS.

6. 2îîitu>ivt'ung ber îîcîjërhen.
2)ie Beßörben, bie bie Qntereffen ber ©efamtßeit beS

Bolfe§ $u nertreten ßaben, müffen ben Staat nor über*
forteilung feßüßen. ©S muß ißnen beSßalb baS tiber-
PuüfungSredß ber Berechnungen ber BerufSoerbänbe in
follem '

Umfange geroaßrt bleiben, ffiie bas gefcßeßen

wnn, geigt bie neue Berorbnung über bie Vergebung
fon Arbeiten für ben Staat St. ©allen. Qm 2lbfcßnitt
Uber ben ßufeßlag ift oorgefeßen:

SufcßlagSertetlung.
31 r bei tin er geh un g.

2lrt. 19. S)ie Bergebung foil fo rafcß als möglicß
"•^genommen werben. ®en Bewerbern ift oon bent

^folgten gufeßlag unoersüglicß Kenntnis su geben.

3luSfcßIuß non ber Berüdfid)tigung.
ç,

3lrt. 20. Siusgefdjloffen non ber Berüdficßtigung finb
"^ttgeböte, bie:

a) uerfpätet eingereicht worben finb;
b) ben ber 3luSfcßreibung jugrunbe gelegten Bebim

"fugen nicht entfpreeßen;

c) naeß ben non ben Bewerbern gemaeßten eingaben
ober eingereießten fßr'oben nicßt swedntäßig finb;

d) ißrei$anfäße entßalten, bie in einem offenfunbigen
SDtißnerßältniS su ber geforberten Seiftung fteßen ober
bie SRerfmale beS unlauteren SBettbewerbeS an fidß tragen ;

e) für eine rießtige unb reeßtseitige SluSfüßrung ber
Slrbeit feine nolle ©etoäßr bieten;

t) non Unternehmern eingereicht finb, bie für bie (Sim
ßaltung ber in 2lrt. 28-35 aufgeftellten befonberen Be=

ftimmungen betr. Slrbeiterfcßuß bie erforberlicße Sidßer*
ßeit ni(f>t bieten.

2111 gern eine 33er gebung§grunbf äße.
3lrt. 21. ©er gufcßlag foil su einem mit ber ge=

forberten SlrbeitSleiftung in richtigem BerßältniS fteßenben
Sßreis erfolgen.

Sacßnerftänbige.
2Irt. 22. BerufSoerbänbe unb Submittenten finb be*

red)tigt, bei öffentlichen Submiffioneit ber Beßörbe nor
ber ©röffnung ber Singebote BreiSberecßnungen mit ben
notwenbigen ©inselangaben einsureießen.

©rfdßeint bie Berecßmmg eines BerufSoerbanbeS ber
nergebenben Beßörbe als angemeffen, fo foil bie Ber*
gebung an eines ober tneßrere Angebote erfolgen, bie
nicßt erßeblicß baoon abweießen.

©rflärt bie Beßörbe bie Berechnung eines Berufs*
nerbanbeS als unannehmbar, fo ßat letzterer baS iRecßt,
innert brei Sagen eine Überprüfung burcß minbeftenS
Stnei Sacßnerftänbige su nerlangen. ®ie Saißnerftän=
bigen werben su gleichen Steilen non ber nergebenben
SSeßötbe unb bem betr. 33erufSnerbanb bezeichnet. ®er
einftintniige 33efunb ber Sacßnerftänblgen, befteße biefer
in einer Söeftätigung ober in einer Berichtigung ber 33e=

reeßnung beS BerufSnerbanbeS, ift im Sinn non 2lbfaß 2
biefeS SlrtifelS für bie Vergebung maßgebenb.

Siegen feine Berechnungen non BerufSnerbänben nor '

ober fönnen fidß bie Sacßnerftänbigen meßt einigen, fo
ßat bie Beßörbe bie Bergebung naeß freiem ©rmeffen
in 3Bitrbigung beS in 2lrt. 21 aufgeftellten ©runbfaßeS
norsuneßnten.

©ntfcßäbigung ber Sacßnerftänbigen.
Slrt. 23. 2)ie Sacßnerftänbigen finb non ben ißar*

teien, non benen fie bezeichnet würben, su entfcßäbigen.
Befonbere BergebungSgrunbfäße.

3lrt. 24. Bei ber Bergebung oßne 2luSfcßreibung,
fowie bei annäßernb gleichwertigen Singeboten, bie beim
allgemeinen Sßettbewerb erfolgen, foil auf möglicßfte 3lb=
wecßslung unb Teilung ber Slrbeit Bebacßt genommen
werben, ©benfo ift ben im Stanton anfäßigen Bewerbern
gegenüber ben auswärtigen ber Borpg su geben.
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nossenschafter, die ins Unendliche wachsen würden, wenn
sie nicht immer und immer wieder beschnitten werden
müßten. Man vergißt gar leicht, daß das Bauen heute
teuer, sehr teuer zu stehen kommt. U,

Vom Submissionswesen.
(Korrespondenz.) (Schluß.)

5. Organisation des Berechn»,ngswesens.
Das wird der Hauptpunkt sein für die Sanierung

des Submissionswesens. An Musterbeispielen wird ge-
zeigt, wie die Unkosten und die Einzelkosten ermittelt
werden. Es folgen: Reglement über das Preistarif-
Wesen und das Konkurrenzverfahren zwischen den ein-
zelnen Sektionen eines schweizerischen Berufsverbandes,
Reglement über die Regelung des Konkurrenzwesens im
Schreiner- und Glasergewerbe des Gewerbeoerbandes
St. Gallen. Der Verfasser ist der Ansicht, daß durch
solche Reglements weder die Initiative, noch die Unter-
Nehmungslust im Gewerbestand ertötet werden; persön-
liche Tüchtigkeit und erzielter Fortschritt sollen nicht zur
Drückung der Preise benützt werden.

Nicht durch einseitige Geltendmachung eines Macht-
standpunktes, aber durch konsequente Vertretung unseres
Rechtes wollen wir durch Belehrung und Erziehung unser
Ziel erreichen. Dazu bedürfen wir aber der Mitarbeit
der Behörden, der Architekten und des gesamten Publikums.

6. Mitwirkung der Behörden.
Die Behörden, die die Interessen der Gesamtheit des

Volkes zu vertreten haben, müssen den Staat vor Über-

Vorteilung schützen. Es muß ihnen deshalb das Über-

prüfungsrecht der Berechnungen der Berufsverbände in
vollem" Umfange gewahrt bleiben. Wie das geschehen

wnn, zeigt die neue Verordnung über die Vergebung
von Arbeiten für den Staat St. Gallen. Im Abschnitt
vber den Zuschlag ist vorgesehen:

Zuschlagserteilung.
Arbeitsvergebung.

Art. 19. Die Vergebung soll so rasch als möglich
vorgenommen werden. Den Bewerbern ist von dem

^folgten Zuschlag unverzüglich Kenntnis zu geben.

Ausschluß von der Berücksichtigung,
î,

Art. 20. Ausgeschlossen von der Berücksichtigung sind
pvgebote, die:

H uerspätet eingereicht worden sind ;
d) den der Ausschreibung zugrunde gelegten Bedin-

Mngen nicht entsprechen;

e) nach den von den Bewerbern gemachten Angaben
oder eingereichten Proben nicht zweckmäßig sind;

ä) Preisansätze enthalten, die in einem offenkundigen
Mißverhältnis zu der geforderten Leistung stehen oder
die Merkmale des unlauteren Wettbewerbes an sich tragen;

e) für eine richtige und rechtzeitige Ausführung der
Arbeit keine volle Gewähr bieten;

») von Unternehmern eingereicht sind, die für die Ein-
Haltung der in Art. 28 - 35 aufgestellten besonderen Be-
stimmungen betr. Arbeiterschutz die erforderliche Sicher-
heit nicht bieten.

Allgemeine Vergebungsgrundsätze.
Art. 21. Der Zuschlag soll zu einem mit der ge-

forderten Arbeitsleistung in richtigem Verhältnis stehenden
Preis erfolgen.

Sachverständige.
Art. 22. Berufsverbände und Submittenten sind be-

rechtigt. bei öffentlichen Submissionen der Behörde vor
der Eröffnung der Angebote Preisberechnungen mit den
notivendigen Einzelangaben einzureichen.

Erscheint die Berechnung eines Berufsverbandes der
vergebenden Behörde als angemessen, so soll die Vet-
gebung an eines oder mehrere Angebote erfolgen, die
nicht erheblich davon abweichen.

Erklärt die Behörde die Berechnung eines Berufs-
Verbandes als unannehmbar, so hat letzterer das Recht,
innert drei Tagen eine Überprüfung durch mindestens
zwei Sachverständige zu verlangen. Die Sachverstän-
digen werden zu gleichen Teilen von der vergebenden
Behörde und dem betr. Berufsverband bezeichnet. Der
einstimmige Befund der Sachverständigen, bestehe dieser
in einer Bestätigung oder in einer Berichtigung der Be-
rechnung des Berufsverbandes, ist im Sinn von Absatz 2
dieses Artikels für die Vergebung maßgebend.

Liegen keine Berechnungen von Berufsverbänden vor
oder können sich die Sachverständigen nicht einigen, so

hat die Behörde die Vergebung nach freiem Ermessen
in Würdigung des in Art. 21 aufgestellten Grundsatzes
vorzunehmen.

Entschädigung der Sachverständigen.
Art. 23. Die Sachverständigen sind von den Par-

teien, von denen sie bezeichnet wurden, zu entschädigen.
Besondere Vergebungsgrundsätze.

Art. 24. Bei der Vergebung ohne Ausschreibung,
sowie bei annähernd gleichwertigen Angeboten, die beim
allgemeinen Wettbewerb erfolgen, soll auf möglichste Ab-
wechslung und Teilung der Arbeit Bedacht genommen
werden. Ebenso ist den im Kanton ansäßigen Bewerbern
gegenüber den auswärtigen der Vorzug zu geben.
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Sergebung an gewerbliche Ser einigungett.
2lrt. 25. 93ei ber Serücffichtigung non Kolleftioein»

gaben ober wenn, ohne oorauSgegangene Slusfdjreibuug,
bie Vergebung an eine gewerbliche SerufSorganifation
auf ©runb eines ©arifoertrotgeS erfolgt, bleibt ber oer=
gebenben Sehörbe baS Secht norbehalten, bie Slrbeiteit
an bie einzelnen Unternehmer felbft ju nerteilen.

Singbilbung.
Slrt. 26. ©rgibt bie Prüfung ber Singebote, baff

bnrrf) Singbilbung eine ungebührliche ißreiSfteigerung
bejmecft wirb, fo fann bie betreffenbe Slrbeit ober Siefe»

rung entroeber freihänbig oergeben ober erftere in Segie
ausgeführt werben.

Informationen.
Slrt. 27. $n allen gälten haben fid) bie jufiünbigen

Organe oon ber 3uoerläffigfeit unb £eiftungSfäf)igfeit
ber Sewerber p überzeugen.

$n einem weiteren Slbfchnitt wirb baS Sertangen
nach @inreid)ung oon Sad)falfulationen geftellt in fol»
genber gorm:

Sachfalfutationen.
Slrt. 37. SBirb eine Slrbeit auf ©runb einer ißreiS»

Berechnung nach Slrt. 22, Slbf. 4 oergeben, fo ift in ben
Sertrag bie Seftimmung aufzunehmen, baff bie Über»

nehmer mit ber Slbredpung auch eine Sad)faIEulation
einzugeben haben, aus ber bie wirflidfen £>erftellungS=
foften erfichtlid) finb.

SBenn zufolge günftiger Serhältniffe ober guter 2lrbeitS»
leiftung bas ©eminnergebniS einer Slrbeit, namentlich
wenn biefe oon fehr großem Umfang ift, ein mefent(id)
günftigereS ift, als zam oorauS angenommen würbe,
macht ber Serfaffer ben Sorfcfpag, oom erzielten ©ewittn»
Überfluß ein drittel bem Unternehmen, ein ©rittet ben
Unternehmern unb ein ©rittet bem SiftfoSauSgleicf)SfonbS
be§ SerbanbeS zufommen zu laffen. ©ie ftberfclpffe
biefeS fjonbs wären in zmecfmähiger SOBeife ber fozialen
Serfidjerung zuzuführen.

7. îlîlttôirfttitçj 4>eu prioaten öauherrfchaft.
Stüter (Staat unb ©emeinben fommen folgenbe Sau»

herren oor:
$ür gabrifbauten unb inbuftrietle Stntagen:

9lftiengefellfd)aften, prioateQnbuftrieunternehmen ufw.

Sanbhäufer unb Sitten:
ifkioate Sauherren, bie über baS nötige Kapital oer»

fügen, firf) ein eigenes §eim Heineren ober größeren
llmfangeS zu bauen.

SBohnhäufer für SRittetftanb unb Slrbeiterfchaft:
Saugenoffenfdjaften öffentlichen ober prioaten ©hnraf»

ter§, ©inzelperfonen, Spekulanten, bie ba§ £>äuferbauen
als ©rwerb betreiben.

©ieSpefulationSbauten werben oorläufig unterbleiben,
©ine £>auptaüfgabe bei ber Seeinfluffung ber prioaten
Sauf)errfd)aft fällt ben 2lrd)iteften zu. ®S wirb nötig fein,
bafj {>lrcf)iteft unb ©ewerbeftanb mehr als bis anbin fpanb
in |)anb arbeiten, um fich gegenfeitig zu unterftüt)en.

SUS S ch t u h w o r t führt ber Serfaffer an, waS fperr
2lrd)iteft ©mil Kegler in St. ©alten im 3al)re 1887 in
einem Sortrag über „bie Satur beS Konfurrenz» unb
SubmiffionSwefenS" gefagt hat, bie heute noch Zeügemäh
finb: „So wie alle ftienfd)lid)en Spezialbeftrebungen, fo
muh <*a<h bas Konfurrenz» unb SubmiffionSoerfahren,
als Solf'SwirtfchaftSzweig, als allgemein menfdt)lic£)e Slrbeit,
Zu einem eigenen Organismus gelangen, ©ie Organifation
ber menfd)lid)en SBirtfdjaft betagt bie Freiheit ber Kon»
furrenz, befeitigt aber alle äluSwüchfe unb Übelftänbe,
bie auf Setrug, £üge, Scbwinbel, fyälfd)ung, gegenfeitige

Seeinträchtigung, Serfchwenbung oon Gräften, Ungtüd
burch fatfdje Spefulation unb bergteichen fugen, ©aneben
forbert bie menfd)lid)e Statur oor allem freie ©ntfal»
tung aller ihrer Sichtungen unb ©atente. ©er fatfche
Sozialismus will burch zmangSweife Sefchäftigung ber
SRenfchen bebingte Sflaoerei in ber gefellfchaftlichen ißro»
bullion, ber Kommunismus, bazu noch zmangSweife Kon»
fumation zur $erftörung jeber freien 3;ubioibualität.
©ine ®inrid)tung, bie zunäcfjft gefühllofe Äthiopier unb
bann Seelfunbe, b. h- inbolente ©iere, auS ben Slenfcfjen
ZU machen imftanbe wäre, ©ie SBirtfchaft foil ben
SJtenfdjen nid)t in eine Stafd)inerie aufgehen laffen, fon»
bern burch ben Stenfchen befreien, fobafj er fid) ben
rein menfdjliehen Kutturzieten audh wibmen fann. 3" ber
Konfürrenz rüdfidjtSloS. zu fiegen unb burd) ben Unter»

gang ber SRitbewerber fich aliein ©tücf unb Freiheit zu
oerfdjaffen, rafd) reich P werben, auf Koften anberer
Zu erwerben, ift baS 3«l ber Spefulation, aber nidp
baS Prinzip ber Statur".

Sßßir möchten nochmals empfehlen, bie beachtenswerte
Schrift anzufchaffen.

UerfcMdsveua.
Sd)tuetzertfchcr ©eroerbeuerbanb. ©er Sdjweize»

rifche ©ewerbeoerbanb, ber am Sonntag in Ölten tagte,
befd)lof5 ber 2ltterS Qnoaliben» unb hinter»
b!iebenen Serfid)erung grunbfäglich zuzuftimmen.
3entratpräfibent ®r. ©fourni fprach bie Hoffnung auS,
bah nach bem gegebenen Serfprecfjen nun aud) oon ben
SunbeSorganen bie Sorarbeiten für ein ©ewerbege»
feh rafd) geförbert werben, ©ie Serfammtung fam zu
bem Sdpuffe, bie Sefchlüffe ber eibgenöffifd)en Säte be=

treffenb bie 2fufhebtmg ber SunbeSratSbefchtüffe über bie

SlrbeitSlofenfürforge feien burd) ein SunbeSgefet) über
bie 2lrbeiislofenoerfi(herung zu erfetjen. Sach
einem Seferat oon KantonSrat Sihirmer (St. ©allen)
foil bie SubmiffionSreform als ein ©eil ber allge»
meinen SBirtfchaftSreform zum SluSgleich ber Qntereffen
beS arbeitenben SolfeS rafcf) geförbert werben. 3«utral»
präfibent ®r. ©fourni fprach über bie ÜbergangSwirt»
fchaft. ©ie Salutafrage brohe für baS ganze fd)wei*
Zerifche ©ewerbe fataftrophal zu werben unb bebürfe
einer raffen unb rabifalen Söfung. ©er Schweizerifd)^
©ewerbeoerbanb wirb oon fid) auS baS Seferenbum
gegen baS SunbeSgefeh über bie 2lrbeitSoerf)ältmffe nid)t
unterftühen. Über bie SationalratSwahlen refe»
rierte SRalermeifter Siggli (Ölten), ©er ©ewerbeoerbanb
will mit bem Sertangen nach einer ftärferen Sertretung
nicht auSfdpiehlich $ntereffenpolitif treiben.

Uembiedeaei.
©ic 2lbfttmtnungcn in ber Stabt unb int .Knntun

gürtd) oom J28. September ergaben folgenbe Sefultate:
Qn ber Stabt 3üri(h würben alle brei Sorlagen an»

genommen: 1. ©aS Sohnregulatio für bie ftäbti=
fchen Arbeiter mit 22,145 gegen 14,844 Sein;
2. ber SluSbau ber SBinterthurerftrahe mit
33,288 $a gegen 3,118 Sein; 3. bie Strajjenbahn*
l.inie in ber 2Binterth«rerftrafje mit 32,968 3"
gegen 3378 Sein.

Son ben fantonalen Sorlagen würbe baS ©efeh über
bie fSahnahmen unb Krebite gegen StrbeitS»
lofigfeit unb ©ßohnungSnot mit 68,628 ^a gegen
22,040 Sein angenommen.

Scrworfen würben baS ©efetj betreffenb bie Sege'
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Vergebung an gewerbliche Vereinigungen.
Art. 25. Bei der Berücksichtigung von Kollektivein-

gaben oder wenn, ohne vorausgegangene Ausschreibung,
die Vergebung an eine gewerbliche Berufsorganisation
auf Grund eines Tarifvertrages erfolgt, bleibt der ver-
gebenden Behörde das Recht vorbehalten, die Arbeiten
an die einzelnen Unternehmer selbst zu verteilen.

Ringbildung.
Art. 26. Ergibt die Prüfung der Angebote, daß

durch Ringbildung eine ungebührliche Preissteigerung
bezweckt wird, so kann die betreffende Arbeit oder Liefe-
rung entweder freihändig vergeben oder erstere in Regie
ausgeführt werden.

Informationen.
Art. 27. In allen Fällen haben sich die zuständigen

Organe von der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
der Bewerber zu überzeugen.

In einem weiteren Abschnitt wird das Verlangen
nach Einreichung von Nachkalkulationen gestellt in fol-
gender Form:

Nachkalkulationen.
Art. 37. Wird eine Arbeit auf Grund einer Preis-

berechnung nach Art. 22, Abs. 4 vergeben, so ist in den
Vertrag die Bestimmung aufzunehmen, daß die Über-
nehmer mit der Abrechnung auch eine Nachkalkulation
einzugeben haben, aus der die wirklichen Herstellungs-
kosten ersichtlich find.

Wenn zufolge günstiger Verhältnisse oder guter Arbeits-
leistung das Gewinnergebnis einer Arbeit, namentlich
wenn diese von sehr großem Umfang ist, ein wesentlich
günstigeres ist, als zum voraus angenommen wurde,
macht der Verfasser den Vorschlag, vom erzielten Gewinn-
Überschuß ein Drittel dem Unternehmen, ein Drittel den
Unternehmern und ein Drittel dem Risikosausgleichsfonds
des Verbandes zukommen zu lassen. Die Überschüsse
dieses Fonds wären in zweckmäßiger Weise der sozialen
Versicherung zuzuführen.

7. Mitwirkung der privaten Bauherrschaft.
Außer Staat und Gemeinden kommen folgende Bau-

Herren vor:
Für Fabrikbauten und industriekle Anlagen:

Aktiengesellschaften, private Industrieunternehmen usw.

Landhäuser und Villen:
Private Bauherren, die über das nötige Kapital ver-

fügen, sich ein eigenes Heim kleineren oder größeren
Umfanges zu bauen.

Wohnhäuser für Mittelstand und Arbeiterschaft:
Baugenossenschaften öffentlichen oder privaten Charak-

ters, Einzelpersonen, Spekulanten, die das Häuserbauen
als Erwerb betreiben.

Die Spekulationsbauten werden vorläufig unterbleiben.
Eine Hauptaufgabe bei der Beeinflussung der privaten
Bauherrschaft fällt den Architekten zu. Es wird nötig sein,
daß Architekt und Gewerbestand mehr als bis anhin Hand
in Hand arbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen.

Als Schlußwort führt der Versasser an, was Herr
Architekt Emil Keßler in St. Gallen im Jahre 1887 in
einem Vortrag über „die Natur des Konkurrenz- und
Submissionswesens" gesagt hat, die heute noch zeitgemäß
sind: „So wie alle Menschlichen Spezialbestrebungen, so

muß auch das Konkurrenz- und Submissionsverfahren,
als Volkswirtschaftszweig, als allgemein menschliche Arbeit,
zu einem eigenen Organismus gelangen. Die Organisation
der menschlichen Wirtschaft beläßt die Freiheit der Kon-
kurrenz, beseitigt aber alle Auswüchse und Übelstände,
die auf Betrug, Lüge, Schwindel, Fälschung, gegenseitige

Beeinträchtigung, Verschwendung von Kräften, Unglück
durch falsche Spekulation und dergleichen fußen. Daneben
fordert die menschliche Natur vor allem freie Entfal-
tung aller ihrer Richtungen und Talente. Der falsche

Sozialismus will durch zwangsweise Beschäftigung der
Menschen bedingte Sklaverei in der gesellschaftlichen Pro-
duktion, der Kommunismus, dazu noch zwangsweise Kon-
sumation zur Zerstörung jeder freien Individualität.
Eine Einrichtung, die zunächst gefühllose Äthiopier und
dann Seehunde, d. h. indolente Tiere, aus den Menschen
zu machen imstande wäre. Die Wirtschaft soll den
Menschen nicht in eine Maschinerie aufgehen lassen, son-
dein durch sie den Menschen befreien, sodaß er sich den
rein menschlichen Kulturzielen auch widmen kann. In der
Konkurrenz rücksichtslos, zu siegen und durch den Unter-
gang der Mitbewerber sich allein Glück und Freiheit zu
verschaffen, rasch reich zu werden, auf Kosten anderer
zu erwerben, ist das Ziel der Spekulation, aber nicht
das Prinzip der Natur".

Wir möchten nochmals empfehlen, die beachtenswerte
Schrift anzuschaffen.

Schweizerischer Gewerbeverband. Der Schweize-
rische Gewerbeverband, der am Sonntag in Ölten tagte,
beschloß der Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenen-Versicherung grundsätzlich zuzustimmen.
Zentralpräsident Dr. Tschumi sprach die Hoffnung aus,
daß nach dem gegebenen Versprechen nun auch von den
Bundesorganen die Vorarbeiten für ein Gewerbege-
setz rasch gefördert werden. Die Versammlung kam zu
dem Schlüsse, die Beschlüsse der eidgenössischen Räte be-
treffend die Aufhebung der Bundesratsbeschlüsse über die

Arbeitslosenfürsorge seien durch ein Bundesgesetz über
die Arbeitslosenversicherung zu ersetzen. Nach
einem Referat von Kantonsrat Schirmer (St. Gallen)
soll die Submissionsreform als ein Teil der allge-
meinen Wirtschaftsreform zum Ausgleich der Interessen
des arbeitenden Volkes rasch gefördert werden. Zentral-
Präsident Dr. Tschumi sprach über die llbergangswirt-
schaft. Die Valutafrage drohe für das ganze schwei-
zerische Gewerbe katastrophal zu werden und bedürfe
einer raschen und radikalen Lösung. Der Schweizerische
Gewerbeverband wird von sich aus das Referendum
gegen das Bundesgesetz über die Arbeitsverhältnisse nicht
unterstützen. Über die Nationalratswahlen refe-
rierte Malermeister Niggli (Ölten). Der Gewerbeverband
will mit dem Verlangen nach einer stärkeren Vertretung
nicht ausschließlich Jnteressenpolitik treiben.

belttdleàeì.
Die Abstimmungen in der Stadt und im Kanton

Zürich vom 28. September ergaben folgende Resultate:
In der Stadt Zürich wurden alle drei Vorlagen an-

genommen: 1. Das Lohnregulativ für die städti-
schen Arbeiter mit 22,145 Ja gegen 14,844 Nein
2. der Ausbau der Winterthurerstraße mit
33,288 Ja gegen 3,118 Nein; 3. die Straßenbahn-
linie in der Winterthurerstraße mit 32,968 Ja
gegen 3378 Nein.

Von den kantonalen Vorlagen wurde das Gesetz über
die Maßnahmen und Kredite gegen Arbeits-
losigkeit und Wohnungsnot mit 68,628 Ja gegen
22,940 Nein angenommen.

Verworfen wurden das Gesetz betreffend die Rege"
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